
Verpflichtungserklärung nach § 6 des Landesdatenschutz-
gesetzes Baden-Württemberg (LDSG) zur Wahrung des Da-
tengeheimnisses 
 
 
……………………… 

……………………… 

………………………. 

(Name und Anschrift der Schule) 

 

 

Sehr geehrte(r) Frau/Herr.............................., 

 

 

aufgrund Ihrer Aufgabenstellung verpflichte ich Sie auf die Wahrung des Datenge-

heimnisses nach § 6 LDSG. Es ist Ihnen nach dieser Vorschrift untersagt, unbefugt 

personenbezogene Daten zu  verarbeiten oder sonst zu verwenden. 

 

Diese Verpflichtung besteht auch nach Beendigung Ihrer Tätigkeit fort. 

 

Verstöße gegen das Datengeheimnis können nach § 40 und § 41 LDSG sowie nach 

anderen Strafvorschriften mit Freiheits- oder Geldstrafe geahndet werden. 

In der Verletzung des Datengeheimnisses kann zugleich eine Verletzung arbeits- 

oder dienstrechtlicher Schweigepflichten liegen. 

 

Eine unterschriebene Zweitschrift dieses Schreibens reichen Sie bitte an die ausge-

bende Stelle zurück. 

 

...........................     ................................................................ 

Ort, Datum                Unterschrift der verantwortlichen Stelle 

 

 

Über die Verpflichtung auf das Datengeheimnis und die sich daraus ergebenden 

Verhaltensweisen wurde ich unterrichtet. Das Merkblatt zur Verpflichtungserklärung 

(Texte der § 6, § 40 und § 41 LDSG) habe ich erhalten. 

 

............................  …..................................................... 

Ort, Datum     Unterschrift des Verpflichteten 

 

 

 

 

 

 

 



Merkblatt zur Verpflichtungserklärung 
 

§ 6 LDSG 
Datengeheimnis 

Den bei öffentlichen Stellen beschäftigten Personen ist untersagt, perso-
nenbezogene Daten unbefugt zu verarbeiten oder sonst zu verwenden 

(Datengeheimnis). Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung 
ihrer Tätigkeit fort. 

§ 40 LDSG 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer 

1.  unbefugt von diesem Gesetz geschützte personenbezogene Daten, die  

nicht offenkundig sind, 

a) speichert, nutzt, verändert, übermittelt oder löscht, 
b) zum Abruf mittels automatisierten Verfahrens bereithält oder 

c) abruft oder sich oder einem anderen aus Dateien verschafft, 
 

2. die Übermittlung von personenbezogenen Daten, die durch dieses Ge-
setz geschützt werden und nicht offenkundig sind, durch unrichtige Anga-

ben erschleicht, 
 

3. personenbezogene Daten ohne die nach § 18 Abs. 4 Satz 3 oder nach § 
34 Abs. 2 Nr. 2 erforderliche Einwilligung oder entgegen § 35 Abs. 1 für 

einen anderen Zweck nutzt, 
 

4. entgegen § 35 Abs. 2 Satz 3 die in § 35 Abs. 2 Satz 2 bezeichneten 
Merkmale mit den Einzelangaben zusammenführt oder 

 

5. entgegen § 18 Abs. 5 eine vollziehbare Auflage nicht, nicht rechtzeitig 
oder nicht vollständig erfüllt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 25 000 Euro 
geahndet werden. 

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne von § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über 

Ordnungswidrigkeiten ist das durch Rechtsverordnung des Innenministeri-
ums bestimmte Regierungspräsidium. 

§ 41 LDSG 
Straftaten 

Wer eine der in § 40 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 bezeichneten Handlungen gegen Entgelt 

oder in der Absicht begeht, sich oder einen anderen zu bereichern oder 
einen anderen zu schädigen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 

oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar. 

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/1h6i/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=60&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DSGBW2000pP18&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/1h6i/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=60&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DSGBW2000pP34&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/1h6i/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=60&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DSGBW2000pP34&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/1h6i/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=60&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DSGBW2000pP35&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/1h6i/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=60&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DSGBW2000pP35&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/1h6i/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=60&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DSGBW2000pP35&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/1h6i/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=60&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DSGBW2000pP18&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/1h6i/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=60&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR004810968BJNE000372307&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/1h6i/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=60&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR004810968BJNE000372307&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/1h73/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=60&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DSGBW2000V8P40&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint

